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SAC H S I SCI'I ES LAN DESS OZIALG E RI CHT

IM NAMEN DES VOLKES

U RTEI L

ln dem Rechtsstreit

- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt DanielWerner, Weißenfelser Straße 48 a,
04229 Leipzig

gegen

Jobcenter Leipzig, vertreten durch die Geschäftsführung, Georg-Schumann-Straße 150,
04159 Leipzig

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

hat der 3. Senat des Sächsischen Landessozialgerichts auf die mündliche Verhandlung
vom 28. 2020 in Chemnitz durch den Landessozi lgericht

Richter am Landessoz lg

und die ehrenamtlichen R

l. Auf die Berufung des Klägers werden das Urteil des Sozialgerichts Leipzig
vom 3. August 2017 sowie der Bescheid des Beklagten vom 20, August
2014 in Gestalt des widerspruchsbescheides vom 24. November 20j4 und
der Bescheid vom 15. Mai 2014 aufgehoben.

ll. Der Beklagte trägt die.notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers in
beiden Rechtszügen.

Vorsitzenden Richter am

iJ;::rnflii"am Landessozialge-notsfur
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lll. Die Revision wird nicht zugelassen

Tatbestand

Der Klägerwehrt sich gegen eine von dem Beklagten verhängte Leistungsminderung

Der Kläger stand bei dem Beklagten im Bezug von Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit-

suchende - (SGB ll). Mit Schreiben vom 7. April2014 (,,Einladung") bat der Beklagte den

Kläger, am 15. April2014 um 10.15 Uhr das Jobcenter zur Besprechung seiner aktuellen

beruflichen Situation zu besuchen. Wenn der Einladung ohne wichtigen Grund nicht Folge

geleistetwerde, werde die Leistung um 10 % des nach $ 20 SGB ll maßgebenden Regel-

bedarfs für die Dauer von drei l/lonaten gemindert. Das Schreiben enthält den Hinweis:

,,Beachten Sie bitte unbedingt auch die nachfolgende Rechtsfolgenbelehrung und die

weiteren Hinweise". Der in der Verwaltungsakte befindliche Entwurf des Schreibens ent-

hält keine Rechtsfolgenbelehrung, Seine Rückseite ist unbedruckt. Auch eine gesonderte

Rechtsfolgenbelehrung zum Schreiben vom 7. April 2014 ist in der Verurualtungsakte nicht

enthalten.

Der Kläger erschien zum festgelegten Zeitpunkt nicht beim Beklagten. Mit Bescheid vom

15. Mai 2014 stellte dieser daraufhin eine Minderung des Anspruchs des Klägers auf Ar-

beitslosengeld ll in Höhe von 39,10 EUR monatlich fest.

Am 11. August 2014 stellte der Kläger, anwaltlich vertreten, einen Überprüfungsantrag

hinsichtlich des Bescheides vom 15. Mai 2014. Der Prozessbevollmächtigte führte zur

Begründung des Überprüfungsantrages aus, dass die Rechtsfolgenbelehrung fehlerhaft

sei und verwies auf Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, die er auszugsweise

zitierte.

Mit Bescheid vom 20. August 2014 lehnte der Beklagte den Überprüfungsantrag ab. Der

Bescheid vom 15. Mai2014 sei nicht zu beanstanden. Den Widerspruch des Klägers vom

25. August 2014 wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 24. November2014

zurück. Die dem Bescheid vom 15. Mai2014 vorangegangene Meldeaufforderung sei mit

einer ordnungsgemäßen Rechtsfolgen belehrung versehen gewesen.



-3- L 3 AS 64/18

Die Klage vom 25. August 2014hat das Sozialgericht mit Urteil vom 3. August 2017 ab-

gewiesen, Der Sanktionsbescheid vom 15, Mai 2014 in der Fassung des Überprüfungs-

bescheides vom 20. August 2014 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom

24, November 2014 sei rechtmäßig und beschwere den Kläger daher nicht. Die Voraus-

setzungen für den Erlass einer Minderungsentscheidung hätten vorgelegen. Der Kläger

sei in Kenntnis der Rechtsfolgen der Aufforderung des Beklagten vom 7, April2014, sich

am 15. April 2014 zu melden, nicht nachgekommen. Die Rechtsfolgen eines Meldever-

säumnisses habe der Kläger aus vorangegangenen Vorgängen gekannt, Die Einladung

vom 7. April 2014 habe ihn auch erreichl. Zwar habe er geltend gemacht, sich an den

Erhalt der Einladung nicht mehr erinnern zu können. lm Rahmen des Freibeweises sei

aber zu würdigen, dass weder das Einladungsschreiben an die Behörde zurückgelaufen

sei noch der Kläger im Überprüfungsantrag oder dem Widerspruch den Nichterhalt der

Einladung vorgetragen habe. Vielmehr sei auf eine Rechtsfolgenbelehrung Bezug ge-

nommen worden. Einen wichtigen Grund für das Fernbleiben habe der Kläger nicht ein-

mal behauptet, geschweige denn nachgewiesen. Das Sozialgericht hat die Berufung

gegen sein Urteil zugelassen, Klärungsbedürftig sei, ob eine unverständliche, unrichtige

oder unvollständige Rechtsfolgenbelehrung nur dann zut Rechtswidrigkeit einer

Leistungsminderung führe, wenn die Möglichkeit bestehe, dass der Mangel der Belehrung

für das minderungsbegründende Verhalten des Leistungsberechtigten kausal gewesen

sein könnte.

Der Kläger hat gegen das ihm am21. Dezember 2017 zugestellte Urteil am22. Januar

2018, einem Montag, Berufung eingelegt, mit der er sich weiter gegen die verhängte Leis-

tungsminderung sowie den Überprüfungsbescheid in der Gestalt seines Widerspruchsbe-

scheides wendet. Er könne sich an einen Zugang der Einladungen zu den Meldeterminen

nicht erinnern. Den Nachweis des Zugangs des Schreibens habe der Beklagte nicht er-

bracht. Jedenfalls sei die Rechtsfolgenbelehrung gemessen an der Rechtsprechung des

Bu ndessozialgerichts fehlerhaft .

Der Kläger beantragt,

das urteil des sozialgerichtes Leipzig vom 3. August 2017 aufzuheben sowie

den Bescheid des Beklagten vom 20. August zo14 in der Gestalt des wider-
spruchsbescheides vom 24. November 2014 aufzuheben sowie den Sanktions-
bescheid vom 15. Mai2014 aufzuheben,
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Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen

Er hält seine Verwaltungsentscheidungen und die in erster lnstanz ergangene Entschei-

dung für zutreffend.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den lnhalt des beigezoge-

nen Venrualtungsvorgangs sowie der Gerichtsakten beider lnstanzen venrrriesen.

Entscheidunqsqründe

l. Die zugelassene Berufung ist begründet. Das Sozialgericht hat die Klage zu Unrecht

abgewiesen. Denn der Überprüfungsbescheid des Beklagten vom 20. August 2014 in der

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. November 2014 und der Sanktionsbe-

scheid vom 15. Mai 2014 sind rechtswidrig und verletzten den Kläger in seinen Rechten

(vgl. S 54 Abs, 1 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes ISGGI). Weder ist belegt, dass das

Einladungsschreiben vom 7. April 2014 den Kläger erreicht hat, noch ist belegbar, dass

dem Schreiben eine Rechtsfolgenbelehrung - welchen lnhalts auch immer - beigegeben

war. Dem Überprüfungsbegehren des Klägers vom 1 1. August 2014 hälte daher ent-

sprochen werden müssen.

Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer Minderungsentscheidung nach g 32 Abs. 1

Satz 1 Alt. 1 SGB ll ist, dass der Leistungsempfänger trotz schriftlicher Belehrung über die

Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei

ihm zu melden, nicht nachkommt. Dies gilt nach $ 32 Abs. 1 Satz 2 SGB ll nicht, wenn er

einen wichtigen Grund für sein Verhalten darlegt und nachweist. Dazu allerdings muss der

Leistungsempfänger über den Meldetermin, das heißt den Zeitpunkt, den Meldeort und

den Meldezweck informiert sein, ihm muss also eine hinreichend bestimmter Aufforderung

zur Meldung (vgl. S 59 SGB ll i. V. m. $ 309 Abs. 1 Sa2 2, Abs, 2, 3 Satz 1 des Sozialge-

setzbuches Drittes Buch - Arbeitsförderung - [SGB lll]) bekannt gegeben werden (vgl.

LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16. Januar 2008 - L 28 B 2119107 AS ER - juris

Rdnr.4; Sächs. LSG, Beschluss vom 16. Dezember 2008 -L7 B 613/08 AS-ER - juris
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Rdnr.34, Berlit, in: Münder[Hrsg.], SGB ll [6. Aufl.,2017), g 32 Rdnr.6, m. w, N.; Knick-

rehm/Hahn, in: Eicher/Luik, SGB ll [4. Aufl., 2017], g 32 Rdnr. 20, m. w. N.; Vatgotio,

in: Hauck/Noftz, SGB ll [Stand: Erg.-Lfg. 031171, g 32 Rdnr. 20, m. w. N.; Weber, in:

SchlegelA/oelzke, jurisPK-SGB ll [5, Aufl., 2020], S 32 Rdnr. 32, m. w. N.). Für den Um-

stand, dass eine Meldeaufforderung den Adressaten erreicht hat, trägt nach $ 40 Abs. 1

Satz 1 SGB ll in Verbindung mit $ 37 Abs. 2Satz 3 Halbsatz 2 des Sozialgesetzbuches

Zehntes Buch - Sozialvenrrraltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X) der

Grundsicherungsträger die objektive Beweislast, wenn der Zugang der Aufforderung be-

stritten wird.

Vorliegend ist der Zugang der Einladung bestritten. Zwar hat der Kläger die Formulierung

gewählt, er könne sich an den Zugang einer Einladung ,,nicht erinnern". Diese Formulie-

rung ist nicht etwa lediglich als Hinweis auf eigene unzureichende Gedächtnisleistung zu

verstehen, Vielmehr bestreitet der Kläger damit, das Einladungsschreiben vom 7. April

2014 (wie auch andere Schreiben) überhaupt erhalten zu haben. Eine andere Auslegung

scheidet schon deshalb aus, weil der Kläger zugleich auf die Beweislast und die Verpflich-

tung des Beklagten hinweist, im Zweifel den Zugang der Einladung nachzuweisen, Den

Nachweis des Zugangs indes kann der Beklagte nicht erbringen. Er hat dieses Ein-

ladungsschreiben, wie auch andere, mit einfacher Post versandt und nimmt damit in Kauf,

dass der Zugang der Schreiben beim Adressaten nicht über eine entsprechende Urkunde

belegt werden kann.

Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des Sozialgerichts, aus den erkennbaren Um-

ständen könne im Wege des Freibeweises (vgl. hierzu Keller, in, Meyer-Ladewig/Keller/

Leitherer/schmidt, sGG [12. Aufl., 2017], Vor g 51 Rdnr. 20, m. w. N.) darauf geschlossen

werden, dass der Kläger die Einladung vom 7, April 2014 erhalten habe. Dafür spricht

insbesondere nicht, dass das Schreiben nicht an die Behörde zurückgelaufen ist. Es gibt

keinen Erfahrungssatz, nach dem Schriftstücke, die den Adressaten nicht erreichen,

notwendigenrueise wieder an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Für den Zugang des

Einladungsschreibens spricht auch nicht der Umstand, dass der Kläger mit seinem über-
prüfungsantrag das Fehlen eines Einladungsschreibens nicht gerügt sondern die Fehler-

haftigkeit der Rechtsfolgenbelehrung behauptet hat. Dort heißt es: ,,lm vorliegenden Fall

ist die Rechtsfolgenbelehrung fehlerhaft. Schon allein aufgrund dieses formellen Fehlers

hat der Widerspruch Aussicht auf Erfolg", Sodann wird Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichts (Urteil vom 18. Februar 2008, Az. B 14 AS 53/OB R) zitiert. Die Ausführun-
gen werden mit dem Satz: ,,Diesen formellen Anforderungen genügt die Rechtsfolgenbe-
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lehrung im vorliegenden Fall nicht" abgeschlossen. Der Klägervertreter hat diese Einlas-
sung zu einem späteren Zeitpunkt als ,,pauschalen Vorlrag" bezeichnet. Genau darum
handelt es sich auch. Die Textpassage ist ein Baustein, der auch in anderen Schreiben
des Prozessvertreters im gleichen Worllaut enthalten ist (vgl. etwa Schriftsatz vom
25. August 2014 [Blatt 497 der Venrvaltungsakte]). Die Ausführungen sind allgemein ge-

halten und nehmen nicht auf eine bestimmte Rechtsfolgenbelehrung und deren Worlaut
Bezug. Der gleiche Baustein findet sich beispielsweise auch in dem Schriftsatz des
Klägerbevollmächtigten vom 10. Februar 2015 im Parallelverfahren Az. L 3 AS 60/18
(Blatl24 der SG-Akte), dort - nach erfolgter Akteneinsicht - in Bezug auf in einem Ein-
ladungsschreiben enthaltene Ausführungen. Der Gebrauch des Textbausteins im Schrift-
satz vom 11. August 2014 lässt nach alldem nicht den Rückschluss zu, die Rechtsfolgen-
belehrung, die der Beklagte dem Kläger erteilt haben will, und damit auch das Einla-
dungsschreiben selbst habe diesem von Anfang an vorgelegen.

Lediglich ergänzend ist anzumerken, dass selbst dann, wenn gewichtige Gründe die An-
nahme stützen würden, dem Kläger seidie Einladung vom 7. April2014 zugegangen, sich

die Frage stellen würde, ob diesem Schreiben eine - gesonderte - Rechtsfolgenbeleh-

rung beigegeben war. ln der Venvaltungsakte ist ein Belehrungsschreiben nicht enthalten.

An einem Vermerk über die Versendung des Anschreibens nebst gesonderter Belehrung

fehlt es. Frühere Einladungsschreiben des Beklagten, etwa die Folgeeinladung vom

13. Dezember 2013 (Blatt 319 der Verwaltungsakte) enthielten die Rechtsfolgenbelehrung

als integralen Bestandteil auf der Rückseite. lndem der Beklagte von dieser Verfahrens-

weise zugunsten gesonderter Fertigung von Einladung und Rechtsfolgenbelehrung abge-

wichen ist, hat er auch die ihn selbst treffende Beweisbelastung hinsichtlich des Zugangs

beider Schriftstücke statuiert. Auch den Nachweis, dass die Rechtsfolgenbelehrung den

Kläger erreicht hat, kann der Beklagte aber nicht führen.

Der Senat verkennt nicht, dass vieles dafür spricht, dass sich der Kläger die Praxis

des Beklagten, Einladungen mit einfacher Post und damit ohne Zugangsnachweis zu ver-

senden, zunutze macht. Den Zugang von Einladungsschreiben hat er wiederholt be-

stritten. Da wenig wahrscheinlich ist, dass gerade missliebige Schreiben den Kläger nicht

zu erreichen vermögen, spricht eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die ent-

sprechenden Darstellungen des Klägers nicht in jedem Falle der Wahrheit entsprechen.

Der Nachweis des Zugangs solcher Schreiben kann aber nicht im Wege statistischer

Überlegungen ersetzt werden. Vielmehr ist im Bestreitensfalle der Nachweis des Zu-

ganges der Schriftstücke durch den Beklagten zu führen. Bestreitet ein Hilfebedürftiger
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wiederholt den Erhalt von Schriftstücken, ist es an dem Leistungsträger, dem in geeigne-

ter Weise, nämlich durch die Wahl einer Versendungsform mit Nachweis, entgegenzu-

treten

Vorliegend hat nach alldem der Beklagte weder den Zugang des Einladungsschreibens

noch den Zugang einer:. Rechtsfolgenbelehrung beim Kläger nachweisen können. Dem

Minderungsbescheid vom 15. Mai 2014 fehlt es damit an der Grundlage. Er ist im
Rahmen der Überprüfung nach S 44 SGB X ebenso aufzuheben wie der überprüfungsbe-

scheid vom 20. August 2014 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom

24, November2014.

ll. Die Kostenentscheidung beruht auf g 193 SGG

lll. Gründe für die Zulassung der Revision (vgl, S 160 Abs. 2 sGG) liegen nicht vor
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Rechtsmittelbelehru ng u nd Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

l. Rechtsmittelbeleh rung

Diese_ Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich
vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichizulassung der Revision
durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen prozessbevollmächtig-
ten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidun! schrifflich oder in elektronischer
Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum-Ablauf der Monatsfrist beim Bun-
dessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.

Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-
Platz 5,34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Bäef und postkarte).

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das ftrr
die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren übermitflungsweg gem.
$ 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils gültigen Fassung. lnforma-
tionen hierzu können über das lnternetportal des Bundessozialgerichts (www-.bsg.bund.de) abgeru-
fen werden.

Als Prozessbevollmächtigte sind zugelassen

1. Rechtsanwälte,
2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens [tber den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen,

3. selbständige Vereinigungen von Arbeitnehrnern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-
zung für ihre Mitglieder,

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft fttr ihre Mitglieder,
5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlilsse solcher Ver-

bände fLir ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlttsse mit vergleichba-
rer Ausrichtung und deren Mitglieder,

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche lnteressenvertretung,
die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht
oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art
und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr fiir eine sachkundige Pro-
zessvertretung bieten, ftrr ihre Mitglieder,

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn.
3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die
Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer
Verbände oder Zusammenschlusse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder ent-
sprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevoll-
mächtigten haftet.

Die Organisationen zu Nrn. 3 bis 7 mirssen durch Personen mit Befäh
deln

igung zum Richteramt han-
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Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversiche-
rungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Er-ftrllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7
zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem
zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen.

ln der Begründung muss dargelegt werden, dass
- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialgerichts, des

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-
richts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Entscheidung
beruhen kann.

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der $$ '109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichts-
gesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des S 103 SGG nur gerugt werden, soweit das Landes-
sozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.

ll. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter pro-
zesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen.

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht
schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu
Protokoll zu erklären.

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten trber seine persönlichen und wirtschafflichen Ver-
hältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende
Belege beizuf[tgen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu
benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen deutschen Gerichten erhälilich. Er kann auch über
das lnternetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt
werden.

lm Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs ist der Vordruck in Papierform auszuftrllen, zu un-
terzeichnen, einzuscannen, qualifiziert zu signieren und dann in das elektronische Gerichtspost-
fach des Bundessozialgerichts zu übermitteln.

Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt
ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung uOe-r Oie personli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist fui Oie Einlegung der
Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein.

lst dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen
Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsan-
walt vom Bundessozialgericht ausgewählt.
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tll' Ergänzende Hinweise

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die ubrigen Beteilig-

ten beigefggt werden. f;;r B;il".s-ozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften'

oies giit nic-ht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.

tf-t
Für die Richtigkeit der Abschrift:
Sächsisches Landessozialge
Chemnitz, den 03,08'2020
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